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RS OGH 1981/5/5 5Ob674/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.05.1981

Norm

ABGB §1319a B

ABGB §1324

Rechtssatz

Keine grobe Fahrlässigkeit (der Leute) des Wegehalters, wenn eine Brücke im Zuge eines Wanderweges, deren

teilweiser Einsturz schon aus einer Entfernung von zwanzig Meter erkennbar war, und deren Instandsetzung ohne

Verzug veranlaßt wurde, nicht abgesperrt wurde.
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